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Zurückstellung vom Schulbesuch beantragen
Wie kann ich mein Kind von der Schule zurückstellen? Informieren Sie sich hier über die 
Möglichkeiten und die Schulpflicht.

Zuständige Stellen

Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 24 - Schulbetrieb, Schulentwicklung, 
Beratung und Aufsicht –Allgemeinbildende Schulen–

Basisinformationen

Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres 6 Jahre alt werden, werden am 1. August des 
Jahres schulpflichtig. Schulpflichtige Kinder können nur aus "erheblichen gesundheitlichen 
Gründen" für 1 Jahr zurückgestellt werden. Die Entscheidung trifft die Fachaufsicht auf der 
Grundlage eines schulärztlichen Gutachtens.

Die Erziehungsberechtigten erhalten zunächst eine Einschulungsbenachrichtigung von der 
Behörde. Alle Kinder müssen in der zuständigen Grundschule angemeldet werden.

Ihr schulpflichtiges Kind kann für 1 Jahr zurückgestellt werden, wenn aufgrund seines 
Entwicklungsstands zu erwarten ist, dass es nicht erfolgreich im ersten Schuljahr der 
Grundschule oder einer Förderschule mitarbeiten kann. Es kann zum Besuch eines 
Schulkindergartens verpflichtet werden, wenn es diese Einrichtung im Bereich des 
Schulträgers gibt. Die Entscheidung über die Einschulung oder Zurückstellung Ihres 
Kindes trifft die Schulleitung nach Beratung mit Ihnen als Erziehungsberechtigte.

Voraussetzungen

Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres 6 Jahre alt werden, werden am 1. August des 
Jahres schulpflichtig. Schulpflichtige Kinder können nur aus "erheblichen gesundheitlichen 
Gründen" für 1 Jahr zurückgestellt werden. Die Entscheidung trifft die Fachaufsicht auf der 
Grundlage einer schulärztlichen Empfehlung.

Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September eines Jahres 6 Jahre alt werden, 
können auf Antrag schulpflichtig werden. Die Erziehungsberechtigten müssen diesen 
Antrag innerhalb der Anmeldefrist abgeben. Über eine schulärztliche Empfehlung wird 
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geprüft, ob das gut für das Kind ist. Vielleicht wird entschieden, dass das Kind noch 1 Jahr 
zurückgestellt wird.

Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. Januar des Folgejahres 6 
Jahre alt werden, können auch auf Antrag schulpflichtig werden. Über eine schulärztliche 
Empfehlung wird geprüft, ob das gut für das Kind ist. Geprüft wird, ob das Kind hinsichtlich 
seiner sprachlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten durch den Unterricht und das 
übrige Schulleben nicht überfordert werden wird.

Welche Unterlagen benötige ich?

Geburtsurkunde des Kindes
Optional: Sorgerechtsbeschluss
Optional: Stellungnahme von der Kindertageeinrichtung und/oder der Kinderärztin/ 
dem Kinderarzt.

Verfahren
Sie erhalten eine Einschulungsbenachrichtigung für ihr Kind.
Sie müssen ihr Kind danach auf jeden Fall der zuständigen Grundschule anmelden. 
Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen für 1 Jahr von der Schulpflicht befreit 
werden sollen, müssen Sie das formlos in der zuständigen Schule beantragen.
Die Schulaufsicht entscheidet auf Grundlage einer schulärztlichen Empfehlung über 
die Rückstellung.

Rechtsgrundlagen

§ 53 Abs. 1 Bremisches Schulgesetz (BremSchulG)

Welche Fristen sind zu beachten?

2 Wochen Innerhalb der Antragsfrist können Anträge gestellt werden. Mit der 
Einschulungsbenachrichtigung werden jedes Jahr die genauen Antragsfristen mitgeteilt. 
Sie liegen in der Regel nach den Herbstferien.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die genaue Bearbeitungsdauer hängt vom Einzelfall ab.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

gebührenfrei

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-schulgesetz-bremschulg-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-28-juni-2005-270394?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-SchulGBRV11P53
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